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wimnuig von Äthylalkohol, d. h. von richtigem Spiritus, im Gegensatz zur längst
bekannten Holzgeistgewinnung (Methylalkohol), aus Holzabfällcn in Wald »nd Werkstatt.

In seinem Vortrag „Der forstliche Betrieb während des Kriegszustandcs" berichtet

Regierungsdirektor Dr. Wappes über die eingetretenen Störungen durch Personalein-
schränknng, über den Absatz der Forstprodukte, über Zahlung und Kredit, Preisbildung
und Nebennutzungen je einerseits zu Anfang, anderseits im Verlaufe des Krieges. Die
forstliche Arbeiterfrage, die schon vor dem Krieg immer schwieriger wurde, ist mit
allgemein beachtenswerten Erwägungen behandelt. Als Hilfsmittel für die Holzabfuhr
wird eingehend die Verwendung der Maschine besprochen.

Über „Die wirtschaftliche Lage der Forstwirtschaft und des Holzhandels im

Kriegszustande" referiert Prof. Dr. von Mammen. Das Holz, an dessen ständiges

Steigen der Preise man sich wie an etwas Selbstverständliches gewöhnte, hatte sich vor
dem Kriege in unserer Volkswirtschaft allmählich zu einer Bedeutung durchgerungen,
daß man es mit Recht als das beste Barometer für die Wirtschaftskonjnnktur zu be-

trachten gelernt habe; es dürfte sich diesen Ruf auch während des Weltkrieges bewahrt
haben. Die Bedeutung des Holzes, und insbesondere des vorher eher vernachlästigten

Brennholzes, habe während dem Krieg gewaltig zugenommen, was auch durch die

Preise zum Ausdruck komme. Die Ausführungen über den Gang der Preisbildung,
der verschiedenen Sortimente, iibcr Ansehung von Höchstpreisen, über Fingerzeige und

Lehren, inskünftig bei der Holzartenwahl nicht alles auf eine Karte zu setzen, die

Darlegungen über die Anpassung der Forstverwaltungen an die rasch wechselnden Bc-
dürfnisse des im KriegSzustand befindlichen wirtschaftlichen Lebens, nicht minder die

Ausblicke fiir den Holzhandel nach dem Kriege auf die Zoll- und Tarifvcrhättnisse
sollten auch bei uns mit aller Aufmerksamkeit gelesen werden. II.

^
Wotizen.

Über Sen ungleichen Ssrkenkzker an vbîtbâunien im Sommer 1916 bc-

richtet Dr. Schncider-Orclli in der Schweizerischen Zeitschrift für Obst- und Weinbau
1917. àisanàrns àispar (X^lsborns àispnr ?abr. Die Red.) ist einer von den

vier in der Schweiz bekannten Obstbaumborkenkäfcrn. Im Gegensatz zu den rinden-
brütenden Obstbaumsplintkäfern, üeooptoAustsr ruAnIosns und L. malt (geol^tms
xrnni), welche ihre WirtSbäume nur langsam und oft nur einzelne Äste zum Ab-
sterben bringen, bewirkt er bei jüngern Bäumen durch seine tief ins Stammholz dringen-
den Bohrgänge innert 2—3 Monaten deren rasche? Welken und Absterben. Schon
beim Setzen an der Wurzel verletzte, durch Frost, Engerling- und Mäusefrast beschädigte

oder stark zurückgeschnittene, jedenfalls in der Saftzirkulation irgendwie gehemmte

Bäume sind für den Befall der Käfer prädisponiert, selbst wenn sie beim ersten Ans-
treiben den Eindruck kraftstrotzender Exemplare machen. Alle vier Obstbaumborkeiikäfcr
durchlaufen jährlich nur eine Generation; findet man aber zu verschiedenen Zeiten
wieder neue Bohrlöcher, so handelt es sich jeweilen nicht um die zweite Generation des

Xul-mnàls, sondern um die später fliegenden Splintkäfer. Die Bekämpfung erfordert
sorgfältigste, häufige Untersuchung der Stämme und Äste auf frische Bohrlöcher und

erfolgt durch in Schwefelkohlenstoff getränkte kleine Wattebäuschchen, die mittels einer

Pinzette in die Bohrlöcher eingeführt werden. Die Öffnung ist mit Lehm, Baumwach?
und dgl. sofort zu verschließen. Sofern die Bäume nicht schon nahe am Absterben waren,
sichert das Verfahren vollen Erfolg. II.
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Ein^nl^kuktuf 2»r söraerung ckes Uogelschutxe;, ergangen von der Vogel-
schütz- und Vogclpflegcabteilung der Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft hat
die Rande durch die Tagesblätter gemacht. Wir wollen nicht ermangeln, diesen Aufruf
auch unsrerseits lebhaft zn unterstützen. Die Forstwirtschaft sollte noch viel mehr als
bisher dem Vogelschutze zum eigenen Nutzen und zum Nutzen der Landwirtschaft alle

Aufmerksamkeit schenken. Das unsinnige Ausputzen der Waldränder und Aufstücken
der Waldmäntel, namentlich der Privatwaldungen, ist dem Walde wie der Vogclwelt
gleichermaßen schädlich. Die öffentlichen Waldbesitzer sollten es nicht unterlassen, Jahr
für Jahr einen angemessenen Ausgabenbetrag nnter Titel „Vogelschutz" ins Budget
auszunehmen und zur Schaffung von Nistgelegenheii zu verwenden. Jedem Förster und
Bannwart sollte es eine Freude sein, in seinem Revier eine große Anzahl Nistkästen

aufweisen zu können, von deren jedem er weiß, ob, seit wann und von wem sie bc-

wohnt sind. U.

KotzhclnöeLsbericHt.
Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Bewilligung der Deduktion gestattet.

Im April «ud Mai 1917 erzielte Preise.
Aufgerüstetes Kotz im Walde.

»> Nadelholz-Langholz.
(Preise per in-; Messung ol)»e Rinde.1

Bern, Gemeindewaldungen im XI. und XIII. Forstkreis (Buren a. A.s.

Bnrgergemeinde Büren a. A. Montoz. (Fuhrlohn bis Säge Fr. 8),
IM m^ Fi. und Ta., Sag- und Bauholz gemischt, Mittelstamm 1.2V in" (mit Rinde)
Fr. 47. M. — Bnrgergemeinde Leuzigen. (Fuhr Fr. 7) 9V m^, °/,o Fi.
5/1° Ta, Bauholz, Mittelstamm 0.61 m^ (mit Rinde) Fr. 34.1V; 44 m° do., Mittel-
stamm 0.39 nU. Fr. 31.40; 17 nU, >/i» Fi. °/c° Ta., Sagholz, Mittelstamm 1.39 m^

(mit Rinde), Fr. 53.40. HL. In diesem Gebiet ist Bauholz wenig begehrt. Rege
Nachfrage dagegen seitens der Landwirte und ländlichen Handwerker nach Sagholz.

Freiburg, Gemeindewalduugen im IV. Forstkreis, See und Brohe.

Gemeinde Mur ten. Rothüsli. (Fuhrlohn bis Murten Fr. 6) 48 Fi.,
Mittelstamm 1.45 (mit Rinde) Fr. 58. bv.

St. Gallen, Gcmeiudewaldungen im U. Forstkreis, Rheintal.

Gemeinde S t. Ma r g rethen. (Fuhr bis Bahnhof Fr. 4) 400m^ Weymouthsfö.
Mittelstamm 0.40 m^, Fr. 69. — Gemeinde Bal g ach. (Fuhr Fr. 4) 70 nU Weh-
moulhsfö., Mittelstamm 0.45 m^, Fr. 65. Auf 25 om Durchmesser abgelängt. — Orts-
gemeinde Gams. Riitestraßc. (Fuhrlohn bis Station Haag Fr. 4.50) 25 m^

Fi., Mittelstamm 0.18 m°. Fr. 33.80. — Gemeinde Grabs. Rogghalm. (Fuhr
Fr. 7 auf Lagerplatz Rogghalm aufgeschichtet) 62 m' Fi., Mittelstamm 0.21 nU, Fr. 33.

— Gemeinde Wartn u. Unter der Fluh-Neuries. (Fuhrlohn bis Station
Trübbach, verladen Fr. 7-8) 430 Ta. und Fi., Mittelstamm 0.48 m', Fr. 54. —
Plattenwald-Untcr der Fluh. (Fuhrlohn do.) 138 m^ Ta. und Fi., Mittel-
stamm 0.43 nU, Fr. 52. 60.

ì,> Nadclholzklötzc.
(Per w-, Messung ohne Rinde.)

Freiburg, Staats- und Geineindcwaldungen im I. Forstkreis, Saanc und Sense.

Staats waldHöllbach. (Fuhrlohn Fr. 12) 182 m°Fi., Grenzmittendurchmcsser
16 bis 60 ein, Mittelklotz 0.27 m-, Fr. 49. 70 (zum Teil Windfallholz). — Staats-
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